
M a n a g e m e n t   33
um

w
el

tt
ec

hn
ik

  6
/2

3

Herausforderung:  «REACH»

WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN 
DURCH EU-CHEMIKALIENRECHT
Für produzierende Unternehmen stellen die immer neuen Anforderungen und Pflichten, die 
unter dem Stichwort «REACH» an sie herangetragen werden, eine immense Herausforderung 
dar – auch in der Schweiz. Insbesondere die Informationsweitergabe innerhalb der Liefer-
kette wird von vielen als zeitaufwändig und kompliziert empfunden. Hochemotional kann 
es werden, wenn die Politik Zulassungs- und Verwendungsbeschränkungen für chemische 
Stoffe beschliesst, die den Herstellern bestimmter Produkte veränderte Produktionsprozesse 
abverlangen und im schlimmsten Fall wirtschaftliche Existenzen bedrohen.
Barbara Morasch & Jürg Liechti 

Das Schlagwort «REACH» bezieht sich 
auf die REACH-Verordnung der EU. Die 
Abkürzung steht für Registration, Eva-
luation and Authorisation of Chemicals 
und ist ein zentrales Element des EU-Che-
mikalienrechts. Im Sinne der Eigenver-
antwortung delegiert das Regelwerk die 
Verantwortung für die Sicherheit eines 
Stoffes an den Hersteller (beziehungsweise 
den Importeur). Das bedeutet: Wer unter 
 REACH einen Stoff in Verkehr bringt, 
muss zum einen gegenüber der Europäi-
schen Chemikalienagentur ECHA dar-
legen, wie dieser Stoff sicher verwendet 
werden kann. Zum anderen müssen die 
Inverkehrbringer die nachgeschalteten 
Anwender (Händler, Industrie und Ge-
werbe, Verbraucher) über die gefährlichen 
Stoffeigenschaften und die Risiken für 
Mensch und Umwelt informieren.
Stoffe, die in den Verkehr gebracht wer-
den, sind hinsichtlich ihrer Gefährlich-
keit eingestuft, bewertet und geprüft, so 
dass per se ein hohes Mass an Sicher-
heit beim Umgang mit chemischen Pro-
dukten gegeben ist. Durch weitere Tests 
und neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
wächst das Wissen über die Gefahren, 
die von bestimmten Chemikalien aus-
gehen, kontinuierlich. Um den Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 

weiter zu erhöhen, werden Stoffe, die im 
Verdacht stehen, besonders besorgnis-
erregend für Mensch und/oder Umwelt 
zu sein, als solche gekennzeichnet und 
in die «Kandidatenliste» aufgenommen. 
Die Stoffe der Kandidatenliste werden in 
Anlehnung an die englische Bezeichnung 
«Substances of very high concern» auch 
in der Schweiz häufig als «SVHC» be-
zeichnet.

Informationspflicht führt zu Mehraufwand
Stoffe, die in der EU als SVHC gekenn-

zeichnet sind, werden in der Schweiz im 
Rahmen des autonomen Nachvollzugs 
beurteilt und in der Regel mit einer zeit-
lichen Verzögerung von einigen Monaten 
gegenüber dem EU-Recht in den Anhang 
3 der Chemikalienverordnung (ChemV) 
aufgenommen. Am 1. Oktober 2023 waren 
233 Stoffe und Stoffgruppen im Anhang 3 
der ChemV gelistet. Es ist wichtig zu ver-
stehen, dass ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme eines SVHC in den Anhang 3 der 
ChemV eine Informationspflicht besteht. 
Produzierende Unternehmen, die Erzeug-

Pflichten eines Unternehmens gemäss REACH 
(Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)

Informationspflicht 
an alle Kunden

Ist der SVHC im 
Produkt ≥ 0.1 %?

Geht das SVHC-
haltige Produkt in die 

EU?

Meldepflicht in 
SCIP-Datenbank

Bei Verwendung eines SVHC, 
der auf der Kandidatenliste steht

Bei Verwendung Stoffes, 
der in Anh. XIV REACH steht

Zulassungspflicht

Befolgen der Auflagen
der Zulassung

Meldepflicht an die 
Behörde

Pflicht gilt für den 
Importeur in die EU

ACHTUNG: CH-
Besonderheiten beachten!
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nisse mit mehr als 0.1 Gewichtsprozent 
abgeben, müssen dies in der Lieferkette 
kommunizieren.
Leider hat die Informationspflicht in der 
Praxis oft dazu geführt, dass Lieferanten 
von ihren Kunden auch die Bestätigung 
von SVHC-Freiheit verlangen, was natür-
lich den Aufwand deutlich erhöht und 
ursprünglich in der Verordnung so nicht 
vorgesehen war. Es gibt ein hilfreiches 
Faktenblatt des BAG, dem Betroffene die 
Details zur Informationspflicht entneh-
men können.* Entscheidet die ECHA, 
dass tatsächlich ein sehr hohes Risiko 
besteht, werden Stoffe und Stoffgruppen 
von der Kandidatenliste in die Liste der 
zulassungspflichtigen Stoffe (REACH An-
hang XIV) überführt. Dort befinden sich 
derzeit 59 zulassungspflichtige Stoffe oder 
Stoffgruppen.

Stoff-Zahlen dürften weiter wachsen
Da die ECHA derzeit rund 50 weitere 
Stoffe prüft, ist davon auszugehen, dass 
sich diese Zahl noch deutlich erhöhen 
wird. Im nationalen Chemikalienrecht 
finden sich die zulassungspflichtigen Stof-
fe im Anhang 1.17 der Chemikalien-Ri-
sikoreduktions-Verordnung (ChemRRV). 
Wichtig ist: Eine erteilte Zulassung be-
zieht sich nicht auf den chemischen Stoff, 
sondern auf einen Prozess oder ein Ver-
fahren, in dem dieser Stoff verwendet 
wird. Diese spezifische Verwendung wird 
im Zulassungsgesuch beschrieben und 
hinsichtlich ihrer Risiken für Mensch und 
Umwelt beurteilt.
Mit der Zulassungsbeschränkung erhält 
somit jeder gelistete Stoff ein Ablaufdatum, 
nach dem er nur noch in Verkehr gebracht 
werden darf, wenn eine Zulassung für die 
spezifische Verwendung erteilt wurde. Die-
se «Deadline» stellt die betroffenen Unter-
nehmen vor grosse Herausforderungen. 
Denn nicht auf jeden betroffenen Stoff 
kann so einfach verzichtet werden. Was 
aus Sicht des Gesetzgebers gerechtfertigt 
erscheint, um die Risiken im Umgang mit 
Chemikalien zu reduzieren, erscheint aus 
Sicht der Betroffenen mitunter als voreilige 
Entscheidung. Denn selbst wenn tatsäch-

lich auf einen Stoff verzichtet werden kann, 
ist der Zeitaufwand für die Umstellung der 
Produktion nicht zu unterschätzen. Und 
oft kann auf den Stoff schlicht nicht ver-
zichtet werden.

Gesuche überlasten Behörden
Für die Weiterarbeit sind Zulassungen er-
forderlich, wobei der einzige Weg über Zu-
lassungsanträge führt, die von Unterneh-
men in EU-Ländern bei der ECHA gestellt 
werden können. Für die 59 Stoffe und 
Stoffgruppen des Anhangs XIV ist eine 
Flut von mehr als 500 Zulassungsanträ-
gen bei der ECHA eingegangen. Die Viel-
zahl der Anträge hat zur Folge, dass die Be-
hörde ihre Arbeit nicht mehr fristgerecht 
erledigen kann. Im Fall des sechswertigen 
Chroms musste eine erteilte Zulassung im 
April 2023 wieder zurückgenommen wer-
den, nachdem das EU-Parlament gegen 
die Zulassung klagte und vom Europäi-
schen Gerichtshof Recht bekam.
Für die betroffenen Industrien bedeutet 
dies, dass sie ab Inkrafttreten des Urteils 
noch ein Jahr mit Chromtrioxid arbei-
ten können, danach wird erneut über die 
Zulassung entschieden. Diese kurze Per-
spektive und die fehlende Rechtssicher-
heit sind für die betroffenen Industrien 
desaströs. Aus dieser Situation heraus 
wurden von den Betroffenen zahlreiche 
neue Zulassungsgesuche eingereicht, 
obwohl dies mit grossem Aufwand und 
hohen Kosten (> 100’000 € pro Gesuch) 
verbunden ist.

Bedeutung für die Schweiz
Was bedeutet das für die Schweiz? Schwei-
zer Firmen (ohne Standort in der EU) kön-
nen bei der ECHA keine Zulassungsgesu-
che einreichen. Der Bundesrat hat deshalb 
beschlossen, die in der EU erteilten Zu-
lassungen in das nationale Chemikalien-
recht zu übernehmen. Schweizer Unter-
nehmen, die einen zulassungspflichtigen 
Stoff verwenden, müssen der Anmelde-
stelle Chemikalien des Bundes melden, 
auf welche EU-Zulassung sie sich bei der 
Verwendung beziehen. Auch Ausnahme-
bewilligungen, die für die Schweiz gelten, 

können bei der Chemikalienmeldestelle 
beantragt werden. Das betrifft Fälle, in 
denen für die betreffenden Verwendungen 
kein Zulassungsgesuch bei der ECHA ein-
gereicht wurde.
Die nationalen Gesuche sind inhaltlich 
mit denjenigen der EU vergleichbar, ad-
ministrativ jedoch einfacher. Eine be-
sonders elegante Regelung, für die keine 
Zulassung erforderlich ist, wurde in der 
Schweiz für die Verchromer gefunden: 
Der Einsatz von Chrom(VI) ist erlaubt, 
wenn kein Chrom(VI) im Produkt ver-
bleibt und somit für den Verbraucher 
keine Gefährdung besteht. Betriebe, die 
diese Verchromungsverfahren anwenden, 
können in der Schweiz also rechtssicher 
weiterarbeiten, unterliegen dabei aber 
besonderen Auflagen. Dazu gehört ein 
strenger Grenzwert für die Atemluft in 
der Umgebung der Prozessbäder. Damit 
ist die rechtliche, aber auch die arbeitshy-
gienische, Situation für Verchromungsbe-
triebe in der Schweiz deutlich besser als in 
der EU, wo aufgrund des oben erwähnten 
EuGH-Urteils noch nicht klar ist, wie es 
ab April 2024 weitergeht. 
So hat auch das vermeintlich trockene 
Chemikalienrecht seine emotionalen und 
politischen Seiten. l

l Weitere Informationen:
* Faktenblatt BAG: 
https://www.anmeldestelle.admin.ch/
chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/
stoffe/besonders-besorgniserregenden-
stoffe-svhc.html
www.neosys.ch
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